
"Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung."

John F. Kennedy

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Wir befinden uns in einer bewegten Phase des Schuljahres. Für die Schülerinnen und Schüler, die vor 
dem Ende ihrer Schullaufbahn stehen, gab es kürzlich die aufregenden Tage der standardisierten schrift-
lichen Reifeprüfung. Jetzt bereiten sie sich auf die ebenfalls spannenden mündlichen Prüfungen vor. Wir 
wünschen allen einen erfolgreichen Abschluss, damit ihr jahrelanges Lernen und Aneignen von Kompe-
tenzen Früchte trägt und sie dann beruhigt ihren weiteren Lebensweg beschreiten können.

In einem Tiroler Medium sind vor Kurzem Interviews von mehreren namhaften Expertinnen und Ex-
perten zu der Frage erschienen, ob die Matura ein überholtes Relikt oder ein wichtiges Ritual ist. Alle 
Befragten sind einhellig der Meinung, dass die Matura nach wie vor ihre Berechtigung hat. Von einem 

"würdigen Abschluss und Übergang in eine neue Lebenspha-
se" war da zum Beispiel die Rede. Weiters wurde gesagt: "Die 
Matura ist nach wie vor ein essenzieller Baustein" oder auch 
"Die Matura setzt einen bedeutenden Schlussstein ... Dinge, 
die man beginnt, sollte man auch abschließen!" Begonnen wird 
jede Schullaufbahn in der Volksschule, und von da an werden 
die Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Schultypen 

von ihren Lehrpersonen durch die Jahre begleitet. Ob der Abschluss durch die Matura erfolgt oder auf 
andere Weise – alle Lehrerinnen und Lehrer haben einen bedeutenden Anteil am Fortkommen ihrer 
Schülerinnen und Schüler. Dafür sagen wir allen einen herzlichen Dank!

In den vergangenen Wochen und Monaten war eines der Hauptthemen der medialen Berichterstattung 
die Notwendigkeit zum Sparen in den öffentlichen Haushalten. Davor wird auch der Bildungsbereich 
nicht verschont, ist aber zum Glück nicht gleich stark betroffen wie andere Bereiche. Die Vorgaben aus 
dem Bildungsministerium sind inzwischen eingetroffen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie 
damit umzugehen ist. Wir werden jedenfalls alles daran setzen, so schonungsvoll wie möglich an die 
Umsetzung zu gehen.

In diesen Tagen wird der neue Bildungsminister Christoph Wiederkehr, MA, Tirol einen Besuch abstatten. 
Wir freuen uns darüber, dass er sich einen Überblick über die Bildungssituation in Tirol verschaffen will. 
Bei dieser Gelegenheit werden ihm unter anderem die Anerkannte Europäische Schule und das Inter-
ventionsmodell, das bei Suspendierungen von Schülerinnen und Schülern zur Anwendung kommt und 
bei dem Tirol eine österreichweite Vorreiterrolle einnimmt, präsentiert werden. Da auch die Elementar- 
pädagogik ein wichtiges Bildungsanliegen ist, steht auch der Besuch eines Kindergartens auf dem Pro-
gramm.

Mit freundlichen Grüßen

LRin MMag.a Dr.in Cornelia Hagele						                    Dr. Paul Gappmaier
Präsidentin der Bildungsdirektion für Tirol  			            		    Bildungsdirektor für Tirol
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GZ. 216.03/0001-Präs/5-Vtl/2025
43.
AUSSCHREIBUNG EINER LEITENDEN FUNKTION AN
EINER BUNDESSCHULE

Derzeit ist folgende leitende Funktion zur Besetzung mit 
01.09.2025 ausgeschrieben:

Die Schulleitung am

- BRG Wörgl, Innsbrucker Straße 34, 6300 Wörgl
        (216.03/0001-Präs/5-Vtl/2025)

Die detaillierte Ausschreibung ist auf der Website der 
Bildungsdirektion für Tirol unter dem folgenden Link ab-
rufbar:
https://bildung-tirol.gv.at/jobs-karriere/leitende-funkti-
onen-im-schuldienst

Die Bewerbungsfrist endet mit 23.05.2025.

GZ: 113.05/0049-allg/2025
44.
VERORDNUNG DER BILDUNGSDIREKTION FÜR TIROL,
WOMIT DIE BUNDESWETTBEWERBE 2025 DER 
POLYTECHNISCHEN SCHULEN ZU SCHULBEZOGENEN 
VERANSTALTUNGEN ERKLÄRT WERDEN

Gemäß § 13a Abs. 1 Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 
472/1986, in der derzeit geltenden Fassung, werden 
folgende Veranstaltungen für die teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer zur 
schulbezogenen Veranstaltung erklärt:

Bundeswettbewerbe der Polytechnischen Schulen

- Elektro 2025 am 3./4. Juni 2025 in der Berufsschule
  Linz 5

- Holz 2025 am 3./4. Juni 2025 in der Berufsschule für
  Holz, Klang, Farbe, Lack, 1150 Wien

- Bau 2025 am 11./12. Juni 2025 im MAZ Hohenems
  der Bauakademie

https://bildung-tirol.gv.at/jobs-karriere/leitende-funktionen-im-schuldienst
https://bildung-tirol.gv.at/jobs-karriere/leitende-funktionen-im-schuldienst


- Gesundheit, Schönheit und Soziales 2025 am
  11./12. Juni 2025 im Nationalparkzentrum Mittersill

- Handel/Büro 2025 am 11./12. Juni 2025 in der
  Berufsschule für Handel und Reisen, 1150 Wien

- Tourismus 2025 am 11./12. Juni 2025 in der
  Berufsschule für Gastgewerbe, 1120 Wien

- Metall 2025 am 16./17. Juni 2025 bei Jugend am
  Werk, 1200 Wien

Der Bildungsdirektor:
Dr. Paul Gappmaier

GZ: 400.30/0014-allg/2025
45.
VERORDNUNG DER BILDUNGSDIREKTION FÜR TIROL,
WOMIT DIE PROBETESTS ZUM AUFNAHMEVERFAHREN 
FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM ZU SCHULBEZOGENEN  
VERANSTALTUNGEN ERKLÄRT WERDEN

Gemäß § 13a Abs. 1 Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 
472/1986, in der derzeit geltenden Fassung, werden 
folgende Veranstaltungen für die teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer zu 
schulbezogenen Veranstaltungen erklärt:

Probetests zum Aufnahmeverfahren für das Medizin-
studium
am 23. Mai 2025 im BG/BRG Lienz und im ORG Zams
sowie
am 24. Mai 2025 im Audimax der Medizinischen
Universität Innsbruck und im BG/BRG Reutte

Hiermit wird die Verordnung der Bildungsdirektion für 
Tirol über die Veranstaltungen zur Vorbereitung des 
Medizinstudiums, GZ. 117.01/0454-allg/2025, kundge-
macht im Verordnungsblatt der Bildungsdirektion für 
Tirol vom 19. Feber 2025, Stück II, hinsichtlich der Be-
stimmung über die Probetests zum Aufnahmeverfahren 
aufgehoben und außer Kraft gesetzt.

Der Bildungsdirektor:
Dr. Paul Gappmaier

GZ: 113.05/0002-allg/2025
46.
VERORDNUNG DER BILDUNGSDIREKTION FÜR TIROL,
WOMIT DAS PROJEKT „START NOW – TOGETHER“ 2025 
ZUR SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG ERKLÄRT 
WIRD

Gemäß § 13a Abs. 1 Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 
472/1986, in der derzeit geltenden Fassung, wird folgen-
de Veranstaltung für die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer zur schulbe-
zogenen Veranstaltung erklärt:

Projekt „Start Now – Together“ 2025
vom 23. bis 29. Juni 2025 in Innsbruck

Der Bildungsdirektor:	
Dr. Paul Gappmaier

GZ: 113.05/0028-allg/2025
47.
VERORDNUNG DER BILDUNGSDIREKTION FÜR TIROL,
WOMIT DER BLAULICHTTAG 2025 ZUR SCHULBE-
ZOGENEN VERANSTALTUNG ERKLÄRT WIRD

Gemäß § 13a Abs. 1 Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 
472/1986, in der derzeit geltenden Fassung, wird folgen-
de Veranstaltung für die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer zur schulbe-
zogenen Veranstaltung erklärt:

Blaulichttag 2025
am 1. Juli 2025 in der Pontlatz-Kaserne in Landeck

Der Bildungsdirektor:
Dr. Paul Gappmaier
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GZ: 2023.06/0003-allg/2024
48.
VERORDNUNG DER BILDUNGSDIREKTION FÜR TIROL, 
MIT WELCHER DIE FÜR DIE EINZELNEN BERUFSSCHU-
LEN ERMITTELTEN KOPFQUOTEN FÜR DAS KALENDER-
JAHR 2024 FESTGESETZT WERDEN

Aufgrund des § 37 Abs. 7 in Verbindung mit § 37 Abs. 
5 Tiroler Berufsschulorganisationsgesetz 1994 werden 
die für die einzelnen Berufsschulen für das Kalender-
jahr 2024 ermittelten Kopfquoten wie folgt festgesetzt:

Schule (TFBS = Tiroler Fachberufsschule)       Kopfquote
TFBS für Bautechnik und Malerei ........................     400,33
TFBS für Elektrotechnik, Kommunikation und
   Elektronik ......................................................   200,19
TFBS für Ernährung, Schönheit, Chemie,
   Medien .........................................................    609,95
TFBS für Fotografie, Optik und Hörakustik .......     327,60
TFBS für Garten, Raum und Mode ...................  1.082,80
TFBS für Glastechnik ........................................     699,33
TFBS für Handel und Büro Imst ........................     571,68
TFBS für Handel und Büro Innsbruck ...............     150,91
TFBS für Handel und Büro Kitzbühel ................     389,12
TFBS für Handel und Büro Reutte ....................     765,95
TFBS Schwaz-Rotholz .......................................     297,19
TFBS für Holztechnik ........................................     618,20
TFBS für Installations- und Blechtechnik ..........     397,53
TFBS für Kraftfahrzeugtechnik ..........................     327,01
TFBS Lienz ........................................................     892,33
TFBS für Metalltechnik .....................................     446,94
TFBS für Tourismus Absam ...............................     747,98
TFBS für Tourismus und Handel Landeck .........     664,81
TFBS für Wirtschaft und Technik Kufstein ........     461,32

Der Bildungsdirektor:
Dr. Paul Gappmaier

GZ: 2023.10/0003-allg/2025
49.
VERORDNUNG DER BILDUNGSDIREKTION FÜR TIROL 
ÜBER DIE FESTSETZUNG DER SCHULSPRENGEL FÜR 
DIE ÖFFENTLICHEN BERUFSSCHULEN TIROLS (BERUFS-
SCHULSPRENGELVERORDNUNG)

Aufgrund der §§ 24 und 25 sowie 61 Abs. 1 des Tiro-
ler Berufsschulorganisationsgesetzes 1994, LGBl. Nr. 
90/1994, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 27/2024, wird 
nach Anhörung des Berufsschul-Gemeindeverbandes, 
der Stadt Innsbruck sowie des Tiroler Gemeindeverban-
des verordnet:

§ 1

Für die öffentlichen Berufsschulen Tirols werden die in 
der Anlage umschriebenen Schulsprengel festgesetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 2025 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Verordnung der Bildungsdirektion für Tirol 
über die Festsetzung der Schulsprengel für die öffentli-
chen Berufsschulen Tirols (Berufsschulsprengelverord-
nung), kundgemacht im Verordnungsblatt der Bildungs-
direktion für Tirol vom 7. Juli 2021, Nr. 18, geändert 
durch die Verordnung der Bildungsdirektion für Tirol 
über eine Änderung der Berufsschulsprengelverord-
nung, kundgemacht im Verordnungsblatt der Bildungs-
direktion für Tirol vom 17. August 2022, Nr. 37, sowie 
geändert durch die Verordnung der Bildungsdirektion 
für Tirol, mit der die Berufsschulsprengelverordnung 
geändert wird, kundgemacht im Verordnungsblatt der 
Bildungsdirektion für Tirol vom 19. Feber 2025, Nr. 23, 
außer Kraft.

Der Bildungsdirektor:
Dr. Paul Gappmaier

Der Anhang zur vorstehenden Verordnung befindet 
sich auf den Seiten 5 bis 10.
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b) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte 
Feinkostfachverkauf, Lebensmittelhandel (mit Ausnahme der 
Lehrlinge der SPAR Österreichische Warenhandels-AG und der 
Lehrlinge der REWE Group – REWE International 
Dienstleistungsgesellschaft m.b.H.): 

das Gebiet des politischen Bezirks Schwaz. 

c) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte 
Feinkostfachverkauf, Lebensmittelhandel (mit Ausnahme der 
Lehrlinge der SPAR Österreichische Warenhandels-AG, der 
Lehrlinge der REWE Group – REWE International 
Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. und der Firma M-Preis): 

das Gebiet des politischen Bezirks Innsbruck 
Stadt sowie die Gemeinden Absam, Aldrans, 
Ampass, Baumkirchen, Fritzens, Gnadenwald, 
Hall in Tirol, Kolsass, Kolsassberg, Lans, Mils, 
Rinn, Rum, Sistrans, Thaur, Tulfes, Volders, 
Wattenberg und Wattens des politischen 
Bezirkes Innsbruck Land. 

d) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkt Allgemeiner 
Einzelhandel:  
 

das Gebiet der politischen Bezirke Innsbruck 
Stadt, Innsbruck Land und Schwaz. 

e) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkt Textilhandel: das Gebiet des politischen Bezirkes Schwaz. 

f) für den Lehrberuf Milchtechnologie:  das Gebiet des Landes Tirol. 

Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik:  

a) für die Lehrberufe Tischlerei, Tischlereitechnik:  
 

das Gebiet des Landes Tirol mit Ausnahme des 
politischen Bezirkes Lienz. 

b) für die Lehrberufe Zimmerei, Zimmereitechnik: das Gebiet des Landes Tirol. 

Tiroler Fachberufsschule für Installations- und Blechtechnik:  

für die Lehrberufe Bauwerksabdichtungstechnik, 
Fernwärmetechnik, Installations- und Gebäudetechnik, 
Karosseriebautechnik, Kupferschmied, Spengler:  

das Gebiet des Landes Tirol. 

Tiroler Fachberufsschule für Kraftfahrzeugtechnik:  

für die Lehrberufe Kraftfahrzeugtechnik, Land- und 
Baumaschinentechnik:  

das Gebiet des Landes Tirol. 

Tiroler Fachberufsschule für Metalltechnik:  

a) für den Lehrberuf Land- und Baumaschinentechnik:  das Gebiet des Landes Tirol. 

b) für die Lehrberufe Metallbearbeitung, Metalltechnik:  
 

das Gebiet des Landes Tirol mit Ausnahme des 
politischen Bezirkes Lienz. 

Tiroler Fachberufsschule für Tourismus Absam:  

a) für die Lehrberufe Koch, Restaurantfachmann: 
 

das Gebiet des Landes Tirol mit Ausnahme der 
politischen Bezirke Imst und Landeck. 

b) für den Lehrberuf Systemgastronomiefachkraft: das Gebiet des Landes Tirol. 

c) für den Lehrberuf Fachkraft für vegetarische Kulinarik: das Gebiet des Landes Tirol. 
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b) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkt Allgemeiner 
Einzelhandel:  

das Gebiet der politischen Bezirke Imst und 
Landeck. 

c) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte 
Feinkostfachverkauf, Lebensmittelhandel (mit Ausnahme der 
Lehrlinge der SPAR Österreichische Warenhandels-AG und der 
Lehrlinge der REWE-Group – REWE International 
Dienstleistungsgesellschaft m.b.H.): 

das Gebiet des politischen Bezirkes Imst. 

d) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte 
Feinkostfachverkauf, Lebensmittelhandel (mit Ausnahme der 
Lehrlinge der Firma M-Preis, der Lehrlinge der SPAR 
Österreichische Warenhandels-AG und der Lehrlinge der REWE-
Group – REWE International Dienstleistungsgesellschaft m.b.H.): 

die Gemeinden Flaurling, Gries im Sellrain, 
Hatting, Inzing, Kematen in Tirol, Oberhofen im 
Inntal, Oberperfuss, Pettnau, Pfaffenhofen, 
Polling in Tirol, Ranggen, Sellrain, St. Sigmund im 
Sellrain, Telfs, Unterperfuss, Völs, 
Wildermieming und Zirl des politischen Bezirkes 
Innsbruck Land. 

e) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte 
Feinkostfachverkauf, Lebensmittelhandel (für die Lehrlinge der 
Firma M-Preis): 

das Gebiet des politischen Bezirkes Innsbruck 
Stadt. 

f) für den Lehrberuf Einzelhandel-Sportartikel: das Gebiet des politischen Bezirkes Imst. 

g) für den Lehrberuf Einzelhandel-Textilhandel:  
 

das Gebiet des politischen Bezirkes Imst (ohne 
das Gebiet des Mieminger Plateaus). 

Tiroler Fachberufsschule für Handel und Büro Innsbruck:  

a) für den Lehrberuf Bürokaufmann:  
 

das Gebiet der politischen Bezirke Innsbruck-
Stadt, Innsbruck Land (ohne die Gemeinden 
Absam, Aldrans, Ampass, Baumkirchen, Fritzens, 
Gnadenwald, Hall in Tirol, Kolsass, Kolsassberg, 
Lans, Mils, Rinn, Rum, Sistrans, Thaur, Tulfes, 
Volders, Wattenberg und Wattens des 
politischen Bezirkes Innsbruck Land) sowie das 
Gebiet des Mieminger Plateaus des politischen 
Bezirkes Imst. 

b) für die Lehrberufe Einkäufer, Finanz- und 
Rechnungswesenassistenz, Industriekaufmann, Steuerassistenz, 
Verwaltungsassistent:  

das Gebiet der politischen Bezirke Innsbruck 
Stadt, Innsbruck Land, Imst, Kitzbühel, Kufstein, 
Landeck und Schwaz. 

c) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkt Textilhandel:  
 

das Gebiet der politischen Bezirke Innsbruck 
Stadt und Innsbruck Land sowie das Gebiet des 
Mieminger Plateaus des politischen Bezirkes 
Imst. 

d) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte Eisen- und 
Hartwaren, Einrichtungsberatung, Elektro- und 
Elektronikberatung: 

das Gebiet der politischen Bezirke Innsbruck 
Stadt, Innsbruck Land, Imst, Kitzbühel, Kufstein, 
Landeck, Reutte und Schwaz. 
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e) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte 
Baustoffhandel, Kraftfahrzeuge und Ersatzteile, Parfümerie, 
Schuhe, Telekommunikation, Uhren- und Juwelenberatung:  

das Gebiet des Landes Tirol. 

f) für die Lehrberufe Assistent der Sicherheitsverwaltung, 
Bankkaufmann, Betriebsdienstleister, Betriebslogistikkaufmann, 
Drogist, E-Commerce-Kaufmann, Finanzdienstleistungskaufmann, 
Großhandelskaufmann, Kanzleiassistent, Nah- und 
Distributionslogistik, Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz, 
Rechtskanzleiassistent, Sportadministrator, Speditionskaufmann, 
Speditionslogistik, Waffen- und Munitionshändler: 
 

das Gebiet des Landes Tirol. 

Tiroler Fachberufsschule für Handel und Büro Kitzbühel:   

a) für den Lehrberuf Bürokaufmann:  das Gebiet des politischen Bezirkes Kitzbühel. 

b) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte Allgemeiner 
Einzelhandel, Textilhandel: 

das Gebiet des politischen Bezirkes Kitzbühel. 

c) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkt Sportartikel:  das Gebiet der politischen Bezirke Innsbruck 
Stadt, Innsbruck Land, Kitzbühel, Kufstein und 
Schwaz. 

d) für den Lehrberuf Sportgerätefachkraft: das Gebiet des Landes Tirol. 

Tiroler Fachberufsschule für Handel und Büro Reutte:  

a) für die Lehrberufe Bürokaufmann, Einkäufer, Finanz- und 
Rechnungswesenassistenz, Industriekaufmann, Steuerassistenz, 
Verwaltungsassistent: 

das Gebiet des politischen Bezirkes Reutte. 

b) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte Allgemeiner 
Einzelhandel, Sportartikel und Textilhandel: 

das Gebiet des politischen Bezirkes Reutte. 

c) für den Lehrberuf Einzelhandel - Schwerpunkte 
Feinkostfachverkauf, Lebensmittelhandel (mit Ausnahme der 
Lehrlinge der SPAR Österreichische Warenhandels-AG und der 
Lehrlinge der REWE Group – REWE International 
Dienstleistungsgesellschaft m.b.H.):  

das Gebiet des politischen Bezirkes Reutte. 

Tiroler Fachberufsschule Schwaz-Rotholz:  

a) für den Lehrberuf Bürokaufmann:  
 

das Gebiet des politischen Bezirkes Schwaz ohne 
die Gemeinden Achenkirch, Bruck am Ziller, Buch 
in Tirol, Eben am Achensee, Fügen, Hart im 
Zillertal, Jenbach, Maurach am Achensee, 
Pertisau, Schlitters, Strass im Zillertal und 
Wiesing; 
sowie die Gemeinden Absam, Aldrans, Ampass, 
Baumkirchen, Fritzens, Gnadenwald, Hall in Tirol, 
Kolsass, Kolsassberg, Lans, Mils, Rinn, Rum, 
Sistrans, Thaur, Tulfes, Volders, Wattenberg und 
Wattens des politischen Bezirkes Innsbruck Land. 
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b) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte 
Feinkostfachverkauf, Lebensmittelhandel (mit Ausnahme der 
Lehrlinge der SPAR Österreichische Warenhandels-AG und der 
Lehrlinge der REWE Group – REWE International 
Dienstleistungsgesellschaft m.b.H.): 

das Gebiet des politischen Bezirks Schwaz. 

c) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte 
Feinkostfachverkauf, Lebensmittelhandel (mit Ausnahme der 
Lehrlinge der SPAR Österreichische Warenhandels-AG, der 
Lehrlinge der REWE Group – REWE International 
Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. und der Firma M-Preis): 

das Gebiet des politischen Bezirks Innsbruck 
Stadt sowie die Gemeinden Absam, Aldrans, 
Ampass, Baumkirchen, Fritzens, Gnadenwald, 
Hall in Tirol, Kolsass, Kolsassberg, Lans, Mils, 
Rinn, Rum, Sistrans, Thaur, Tulfes, Volders, 
Wattenberg und Wattens des politischen 
Bezirkes Innsbruck Land. 

d) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkt Allgemeiner 
Einzelhandel:  
 

das Gebiet der politischen Bezirke Innsbruck 
Stadt, Innsbruck Land und Schwaz. 

e) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkt Textilhandel: das Gebiet des politischen Bezirkes Schwaz. 

f) für den Lehrberuf Milchtechnologie:  das Gebiet des Landes Tirol. 

Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik:  

a) für die Lehrberufe Tischlerei, Tischlereitechnik:  
 

das Gebiet des Landes Tirol mit Ausnahme des 
politischen Bezirkes Lienz. 

b) für die Lehrberufe Zimmerei, Zimmereitechnik: das Gebiet des Landes Tirol. 

Tiroler Fachberufsschule für Installations- und Blechtechnik:  

für die Lehrberufe Bauwerksabdichtungstechnik, 
Fernwärmetechnik, Installations- und Gebäudetechnik, 
Karosseriebautechnik, Kupferschmied, Spengler:  

das Gebiet des Landes Tirol. 

Tiroler Fachberufsschule für Kraftfahrzeugtechnik:  

für die Lehrberufe Kraftfahrzeugtechnik, Land- und 
Baumaschinentechnik:  

das Gebiet des Landes Tirol. 

Tiroler Fachberufsschule für Metalltechnik:  

a) für den Lehrberuf Land- und Baumaschinentechnik:  das Gebiet des Landes Tirol. 

b) für die Lehrberufe Metallbearbeitung, Metalltechnik:  
 

das Gebiet des Landes Tirol mit Ausnahme des 
politischen Bezirkes Lienz. 

Tiroler Fachberufsschule für Tourismus Absam:  

a) für die Lehrberufe Koch, Restaurantfachmann: 
 

das Gebiet des Landes Tirol mit Ausnahme der 
politischen Bezirke Imst und Landeck. 

b) für den Lehrberuf Systemgastronomiefachkraft: das Gebiet des Landes Tirol. 

c) für den Lehrberuf Fachkraft für vegetarische Kulinarik: das Gebiet des Landes Tirol. 
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Tiroler Fachberufsschule für Tourismus und Handel Landeck  

a) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte 
Feinkostfachverkauf, Lebensmittelhandel (mit Ausnahme der 
Lehrlinge der SPAR Österreichische Warenhandels-AG):  

 

das Gebiet des politischen Bezirkes Landeck 
sowie die Gemeinden Axams, Birgitz, Ellbögen, 
Fulpmes, Götzens, Gries am Brenner, Grinzens, 
Gschnitz, Leutasch Matrei am Brenner, Mieders, 
Mutters, Natters, Navis, Neustift im Stubaital, 
Obernberg am Brenner, Patsch, Reith bei 
Seefeld, Scharnitz, Schmirn, Schönberg im 
Stubaital, Seefeld in Tirol, Steinach am Brenner, 
Telfes im Stubaital, Trins und Vals des politischen 
Bezirkes Innsbruck Land. 

b) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte 
Feinkostfachverkauf, Lebensmittelhandel (für die Lehrlinge der 
Firma M-Preis): 

jene Gemeinden des politischen Bezirkes 
Innsbruck Land, die nicht bereits zu 
obenstehendem Punkt a) angeführt sind. 

c) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte 
Feinkostfachverkauf, Lebensmittelhandel (für die Lehrlinge der 
REWE Group – REWE International Dienstleistungsgesellschaft 
m.b.H.):  

das Gebiet des Landes Tirol mit Ausnahme des 
politischen Bezirkes Lienz. 

d) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte Sportartikel, 
Textilhandel:  

das Gebiet des politischen Bezirkes Landeck. 

e) für die Lehrberufe Koch, Restaurantfachmann:  das Gebiet der politischen Bezirke Imst und 
Landeck. 

f) für die Lehrberufe Eventkaufmann, Gastronomiefachmann, 
Hotelkaufmann, Hotel- und Gastgewerbeassistent, Hotel- und 
Restaurantfachmann:  

das Gebiet des Landes Tirol. 

Tiroler Fachberufsschule für Wirtschaft und Technik Kufstein:  

a) für den Lehrberuf Bürokaufmann:  das Gebiet des politischen Bezirkes Kufstein 
sowie die Gemeinden Achenkirch, Bruck am 
Ziller, Buch in Tirol, Eben am Achensee, Fügen, 
Hart im Zillertal, Jenbach, Maurach am 
Achensee, Pertisau, Schlitters, Strass im Zillertal 
und Wiesing des politischen Bezirkes Schwaz. 

b) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte 
Feinkostfachverkauf, Lebensmittelhandel (mit Ausnahme der 
Lehrlinge der SPAR Österreichische Warenhandels-AG und der 
Lehrlinge der REWE Group – REWE International 
Dienstleistungsgesellschaft m.b.H:):  

das Gebiet der politischen Bezirke Kufstein und 
Kitzbühel. 

c) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte 
Feinkostfachverkauf, Lebensmittelhandel (für die Lehrlinge der 
SPAR Österreichische Warenhandels-AG):  

das Gebiet des Landes Tirol mit Ausnahme des 
politischen Bezirkes Lienz. 

d) für den Lehrberuf Einzelhandel – Schwerpunkte Allgemeiner 
Einzelhandel, Textilhandel: 

das Gebiet des politischen Bezirkes Kufstein. 
  



NEUE MEDIEN IM MEDIENPORTAL LEON

Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen stei-
gen, gibt es für viele Kinder nichts Schöneres, als ins 
kühle Wasser zu springen. Ob im Schwimmbad, am 
Badesee oder im Freibad: der Badespaß steht im Mit-
telpunkt. Doch damit das Vergnügen ungetrübt bleibt, 
ist es wichtig, bestimmte Baderegeln zu kennen und zu 
beachten. Mit der Eigenproduktion des Medienzent-
rums „Die 10 Baderegeln“ lernen Kinder auf spieleri-
sche Weise mit einem kurzen Animationsfilm und den 
passenden Arbeitsmaterialien, wie sie sich sicher im 
Wasser verhalten. So macht das Planschen im Wasser 
richtig Vergnügen und sorgt für unbeschwerte Som-
mertage voller Spaß und ohne Zwischenfälle.

Die 10 Baderegeln
Heiße Temperaturen und schönes Wetter animieren vie-
le Kinder zum Schwimmen. Im Schwimmbad, im Freibad 
oder an einem See lauern aber so manche Gefahren, 
weshalb bestimmte Regeln ein-
gehalten werden müssen. Die 
Kinder werden spielerisch auf 
die Risiken in und am Wasser 
aufmerksam gemacht. Der kur-
ze Animationsfilm erklärt die 
Baderegeln leicht verständlich. 
Arbeitsmaterialien unterstüt-
zen das Lernen der für die Si-
cherheit beim Schwimmen so 
wichtigen Regeln und sprechen auch deren Sinn und 
Zweck an – damit Schwimmen und Baden Spaß macht  
und es zu keinen Unfällen kommt.

Paolos Glück (Animationsfilm)
Paolo ist der einzige in einer gefühllosen Stadt, der 
Freude und Glück empfinden 
kann. Seine Freudentränen
bringen wunderschöne Blumen 
hervor, was schließlich auch die 
anderen berührt. Sie wollen 
mehr davon und lassen Paolo 
nicht mehr in Ruhe. Bis die-
ser ganz erschöpft ist und be-
schließt, dass sich etwas ändern 
muss. Das Medium enthält den 
Film in zwei Versionen: mit und 
ohne Erzählerkommentar. Arbeitsmaterial vorhanden.

Insektensterben - Ursachen, Folgen und was wir tun 
können! (Untertitel)
Behandelt werden sowohl die Schäden, die Insekten 
verursachen können, als auch ihre zentrale Bedeu-
tung für das Ökosystem. Sie zersetzen Abfälle, fördern 
die Humusbildung, bestäuben Pflanzen und dienen als 
Nahrung für viele Tiere. Die „Krefelder Studie“ bildet 
den Übergang zum Hauptthema - dem Rückgang der In-
sektenpopulationen. Ursachen wie Lebensraumverlust, 
Lichtverschmutzung, Verkehr, Windkraft und intensive 
Landwirtschaft werden differenziert dargestellt. Die Fil-
me liegen auch mit deutschen Untertiteln vor.
Arbeitsmaterial vorhanden.

Wärmepumpe - Funktionsprinzip und Hintergrundwis-
sen (Untertitel optional)
Wärmepumpen sollen den Ausstoß klimaschädlicher 
Gase reduzieren, indem sie Gas- oder Öl-Heizsysteme
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e) für die Lehrberufe Fahrradmechatronik, Mechatronik:  das Gebiet des Landes Tirol. 

Tiroler Fachberufsschule Lienz:  

für die Lehrberufe Betonbau, Betonbauspezialist, Bürokaufmann, 
Einkäufer, Einzelhandel – Schwerpunkte Allgemeiner 
Einzelhandel, Eisen- und Hartwaren, Einrichtungsberatung, 
Elektro- und Elektronikberatung, Feinkostfachverkauf, 
Lebensmittelhandel, Sportartikel und Textilhandel, Finanz- und 
Rechnungswesenassistenz, Hochbau, Hochbauspezialist, 
Industriekaufmann, Metallbearbeitung, Metalltechnik, 
Steuerassistenz, Tischlerei, Tischlereitechnik, 
Verwaltungsassistent: 

das Gebiet des politischen Bezirkes Lienz. 
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ersetzen. Es wird gezeigt, wie 
Wärmepumpen funktionieren, 
wie sie Umgebungswärme in 
Heizenergie umwandeln und 
die drei Hauptarten (Luft-, Was-
ser- und Erdwärmepumpen) 
werden vorgestellt. Zudem 
werden die Bedeutung des COP 
(Coefficient of Performance) 
und der JAZ (Jahresarbeitszahl) 
sowie die Vor- und Nachteile 
gegenüber herkömmlichen Heizsystemen diskutiert. Ar-
beitsmaterial vorhanden.

Streaming und Gaming - Influencing als Beruf?
Die Berufswelt wandelt sich: 
Neue Berufe wie Influencer und 
Streamer prägen moderne Ar-
beitsfelder. Der Film begleitet 
drei Streamer, die als Influencer 
ihr Geld verdienen. Im Inter-
view berichten sie über Chan-
cen und Herausforderungen 
ihres Berufs, die Organisation 
ihrer Arbeit und die Vorausset-
zungen für unternehmerischen Erfolg. Arbeitsmaterial 
vorhanden.

Das gesamte Medienangebot des TBI-Medienzentrums
finden Lehrpersonen nach der Anmeldung im Portal
Tirol (https://portal.tirol.gv.at) im „Medienportal 
LEON“ (zum Anschauen und Downloaden).

2025 – DAS MICHAEL-GAISMAIR-GEDENKJAHR:
BEDEUTENDER TIROLER WIDERSTANDSKÄMPFER MIT 
VISIONÄREM GEIST

Das Michael-Gaismair-Gedenkjahr lädt dazu ein, an ei-
nen bedeutenden Tiroler Vordenker und Widerstands-
kämpfer zu erinnern. Im Mittelpunkt steht nicht nur 
sein mutiger Einsatz gegen soziale Ungerechtigkeit, 
sondern auch sein visionärer Beitrag zu einer gerech-
teren Gesellschaft. Das Gedenkjahr bietet vielfältige 
Gelegenheiten, sein Wirken neu zu entdecken und sein 
Vermächtnis in einem aktuellen Licht zu betrachten.

Vor 500 Jahren im Jahr 1525 bei dramatischen Aufstän-
den gegen die Obrigkeit entwickelte sich Michael Gais-
mair, ursprünglich als Schreiber im Dienst des Tiroler 
Landeshauptmanns tätig, zum politischen Kopf der Tiro-
ler Bauernaufstände. Er war eine Figur von historischer 
Sprengkraft und visionärem Geist und wurde zu einem 
bedeutenden Protagonisten der Tiroler Geschichte, 
auch oft in einem Atemzug mit Andreas Hofer und Mein-
hard II genannt.

Doch Michael Gaismair war mehr als nur ein Aufständi-
scher, er war ein Visionär seiner 
Zeit. Inmitten der gesellschaftli-
chen Erschütterungen der Bau-
ernkriege forderte er nicht nur 
den Adel heraus, sondern kon-
zipierte ein erstaunlich moder-
nes Gesellschaftsmodell und 
lieferte damit den Entwurf für 
eine neue Tiroler Landesord-
nung, die soziale Gerechtigkeit, 
politische Mitbestimmung und 
wirtschaftliche Fairness in den Mittelpunkt stellte.

Dass Gaismairs Vermächtnis bis heute bewegt, zeigte 
nicht zuletzt die beeindruckende Ausstellung am Ti-
roler Bildungsinstitut – Grillhof, die sich seinem Leben 
und Wirken künstlerisch näherte und künftig als Dau-
erausstellung bestehen soll. Auch Veranstaltungen im 
Rahmen des Euregio-Museumsjahres 2025 würdigen 
die Bauernaufstände und die visionären Ideen Michael 
Gaismairs, insbesondere in Hinblick auf seine Vorstel-
lungen von sozialer Gerechtigkeit.

Wer sich intensiver mit der Persönlichkeit Michael 
Gaismairs und seinem dramatischen Lebensweg ausei-
nandersetzen möchte, dem empfehlen wir den neuen 
Dokumentarfilm aus Südtirol „Michael Gaismair – Mehr 
als ein Rebell“ auf unserem Medienportal LEON, der von 
dort in die Klassen gestreamt werden kann.
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JUGENDROTKREUZKALENDER
MAI BIS JUNI 2025

Mittwoch, 21. Mai 2025; 14:30 – 17:45 Uhr
Erste Hilfe Lehrscheinfortbildung Innsbruck 3, ÖGB 
Südtiroler Platz 14

Dienstag, 27. Mai 2025 bis Mittwoch, 28. Mai 2025
EH Bundesbewerb, Maltschach, Kärnten

Donnerstag, 5. Juni 2025, 08:00-16:00 Uhr
Spendenlauf der Schulen in Kematen, Schulzentrum 
Kematen

Mittwoch, 11. Juni 2025, vormittags   ABGESAGT
Pinguincup Kufstein, Kundl

Freitag, 27. Juni 2025, 08:00 – 11:45 Uhr
Helfiade Bezirk Imst, Vorplatz Mitteschule Haiming 
(bei Schlechtwetter Oberlandsaal, Haiming)

Herausgeber, Eigentümer und Verleger: 
Bildungsdirektion für Tirol 
Schriftleitung: Bernhard Deflorian 
Beide: Heiliggeiststraße 7, 6020 Innsbruck

Kontakt bei Fragen zum Jugendrotkreuzkalender:
Tiroler Jugendrotkreuz
Hofburg 108, 1. Stock
6020 Innsbruck
E-Mail: office@JRKtirol.at
Telefonnummer: 0512 / 58 24 67 – 0
Homepage: http://www.WirHelfen.at

Heiliggeiststraße 7 • 6020 Innsbruck •Tel +43 512 9012-0 • Fax +43 512 9012-749105 • www.bildung-tirol.gv.at
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Termine und Fristen

Bewerbungen um die Schulleitung am BRG Wörgl 23. Mai 2025

http://www.WirHelfen.at

